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§ 54 TSBBG Durchführung und
Abschluss von

Aufschulungslehrgängen
 TSBBG - Sozialbetreuungsberufegesetz - TSBBG, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Aufschulungslehrgänge dürfen nur von Ausbildungseinrichtungen durchgeführt werden, deren Rechtsträger über

eine Ausbildungsbewilligung (§ 25) zur Durchführung des Ausbildungslehrganges für den betre3enden

Sozialbetreuungsberuf verfügt.

(2) Auf die Aufsicht der Landesregierung, die Ausbildungsorganisation, die Beurteilung des Ausbildungserfolges und

die Erlassung näherer Bestimmungen durch Verordnung sind die §§ 26 bis 35, 40 und 42 sinngemäß anzuwenden.

(3) Ein Aufschulungslehrgang wird durch eine kommissionelle Abschlussprüfung auf dem Niveau der für den

betre3enden Sozialbetreuungsberuf vorgesehenen Abschluss-, Fach- oder Diplomprüfung (§§ 37 bis 39)

abgeschlossen, in deren Rahmen zu beurteilen ist, ob der Prüfungskandidat die für die Erfüllung der zum

Tätigkeitsbereich des betre3enden Sozialbetreuungsberufes gehörenden Aufgaben erforderlichen ergänzenden

beru=ichen Kenntnisse und Fertigkeiten besitzt. Die Landesregierung hat in der Sozialbetreuungsberufe-

Ausbildungsverordnung (§ 42) nähere Bestimmungen über die Durchführung von kommissionellen

Abschlussprüfungen in Aufschulungslehrgängen zu erlassen, insbesondere über die Zusammensetzung der

Prüfungskommission, das Prüfungsverfahren und die Beurteilung der Prüfungsleistung.
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